




Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 421 
- Gewerbegebiet / Am Blankenwasser - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 20.08.2001 Es gilt die BauNVO 1990 

1. Art der baulichen Nutzung 

Die gemäß § 8 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgesehenen Aus-
nahmen (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke und Vergnügungs-
stätten) werden nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

Von den allgemein zulässigen Gewerbebetrieben aller Art sind Einzelhandelsbetriebe gem.  
§ 1 Abs. 5 und 9 BauNVO ausgeschlossen. Ausnahmsweise können Einzelhandelsbetriebe zu-
gelassen werden, sofern sie der Versorgung der in diesem Gebiet Beschäftigten mit Gütern des 
täglichen Bedarfs dienen oder in unmittelbarem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit 
Handwerks-, produzierenden oder verarbeitenden Gewerbebetrieben stehen und der Einzelhandel 
von untergeordneter Bedeutung ist. 

2. Bauweise / überbaubare Grundstücksflächen 

Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO sowie Garagen und Stellplätze gem. § 12 Abs. 6 
BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig. 

Gem. § 9 Abs. 2 BauGB sind die Gewerbegrundstücke soweit aufzufüllen oder abzutragen, daß sie 
die Höhenlage der geplanten, angrenzenden Straßen übernehmen. 

3. Immissionsschutz 

Zum Schutz der außerhalb des Plangebiets liegenden Wohngebiete wird das Gewerbegebiet 
gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO wie folgt gegliedert: 
- Unzulässig sind im gesamten Gewerbegebiet Anlagen nach 4. BImSch, Anlagen der Abstands-

klassen I bis IV der Abstandsliste zum Runderlaß des Ministers für Umwelt, Raumordnung und 
Landwirtschaft NW vom 02.04.1998 (MBI. NW 1998 S. 744) und Anlagen mit ähnlichem Stör-
grad. 

- Ausnahmsweise können Anlagen der Abstandsklasse IV zugelassen werden, wenn im Einzelfall 
die Einhaltung entsprechend niedriger Immissionswerte nachgewiesen wird oder wenn nach 
neueren Erkenntnissen der Störgrad eine Verringerung des Abstands zuläßt. 

4. Ökologie 

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB sind folgende Maßnahmen festgesetzt: 

Öffentliche Flächen 

Im öffentlichen Straßenraum sind min. 55 großkronige Eschen-Hochstämme mit einem Stamm-
umfang von mind. 18 / 20 cm zu pflanzen. 
Die Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Bepflanzung ist standortge-
recht wie folgt zu bepflanzen: 
- - je 2 qm ein Strauch, 
- - je 200 qm 2 Heister Il. Ordnung von 200 - 250 cm Höhe, 
- - und je 250 qm 1 Stammbusch / Hochstamm I. Ordnung 18 / 20 cm Stammumfang. 
Geeignete Pflanzen sind in der Pflanzliste des Landschaftspflegerischen Begleitplans aufgeführt. 



In der Öffentlichen Grünfläche ist die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB zu einem Röhricht- und 
Verlandungskomplex mit Pflanzen der Pflanzliste des Landschaftspflegerischen Begleitplans aus-
zubilden. 
Die restliche Grünfläche ist großflächig in Wildkrautrasen mit eingestreuten Gehölzinseln umzu-
wandeln. Die notwendigen Erschließungswege sind mit wassergebundener Decke auszuführen. 

Private Gewerbeflächen 

Mindestens 20% der Grundstücksfläche sind zu begrünen. Hiervon ist min. ein Viertel mit Gehöl-
zen zu bepflanzen. Geeignete Pflanzen sind in der Pflanzliste des Landschaftspflegerischen Be-
gleitplans aufgeführt. 

Je 150 qm begrünter Fläche ist ein standortgerechter, großkroniger Laubbaum I. Ordnung, 
Stammumfang 18 / 20 cm zu pflanzen. Pro Grundstück sind min. 2 Bäume zu pflanzen. 
Entlang der Straßen sind die Grundstücke bis auf die Zu- und Ausfahrten in einer Tiefe von min. 
7,50 m dauerhaft zu begrünen und mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. Je 20 m Straßen-
front ist min. 1 Baum I. Ordnung als Stammbusch / Hochstamm mit min. 18 / 20 cm Stammumfang 
oder 2 Heister II. Ordnung von 200 - 250 cm Höhe zu pflanzen. 
Fassaden mit einer tor- und fensterlosen Fläche ab 100 qm sind mit Rank-, Kletter- oder Schling-
gewächsen dauerhaft zu begrünen. Einfriedungen sind ebenfalls zu beranken oder durch Strauch-
pflanzungen zu begrünen. Zur Beschattung der privaten Stellplätze ist für je 4 Stellplätze bzw. 100 
qm befestigter Fläche ein standortgerechter, großkroniger Laubbaum I. Ordnung, Stammumfang 
18 / 20 cm zu pflanzen. 

Vorläufig nicht genutzte Grundstücksflächen (Reserveflächen) sind mit Rasen oder Wildwiese bis 
zum Eintritt der Nutzung zu begrünen. Eine Kompensation bei späterer Nutzung entfällt. 

Das Niederschlagswasser der Dachflächen ist auf den Grundstücken im Sinne des § 51 a Landes-
wassergesetz zu versickern. Schachtversickerungen sind nicht gestattet. 

Hinweise 

Das Plangebiet liegt im Bereich der geplanten Wasserschutzzone III b der Wassergewinnungs-
anlage Rheinbogen. 

Im Plangebiet ist mit der Aufdeckung archäologischer Bodendenkmäler zu rechnen. Die wissen-
schaftliche Untersuchung, Ausgrabung und Bergung (einschl. Dokumentation) der bei Boden-
bewegungen auftretenden archäologischen Bodenfunde ist zu gewährleisten. 
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